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Kurztitel 

Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 399/1967 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 308/1999 

§/Artikel/Anlage 

§ 17e 

Inkrafttretensdatum 

08.09.1999 

Text 

Sichtfeld 

§ 17e. (1) Fahrzeuge der Klasse M1 müssen so konstruiert sein, daß das Sichtfeld für den Lenker den 
Anforderungen der Anhänge der Richtlinie 77/649/EWG in der Fassung 90/630/EWG entspricht. 

(2) Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge mit Aufbau (Richtlinie 92/61/EWG) müssen so 
konstruiert sein, daß das Sichtfeld auf der Windschutzscheibe für den Lenker dem Kapitel 12, Anhang II, 
Anlage 1 der Richtlinie 97/24/EG entspricht. 


